
schlissen der Nationalen Front und anderen 
im Territorium wirkenden gesellschaftlichen 
Organen zusammen.

Die Kommissionen und die Volkskon- 
trollausschüsse der ABI sind Kontrollorgane 
der Leitungen der Parteiorganisationen der 
SED, und zugleich sind sie den Kreis-, Stadt- 
bzw. Stadtbezirkskomitees der ABI unter
stellt und rechenschaftspflichtig. Die Kom
missionen und Volkskontrollausschüsse füh
ren Kontrollen in ihrem unmittelbaren Tä
tigkeitsbereich durch, überwiegend in Ver
bindung mit ihrer beruflichen Arbeit. Die 
Kontrollaufgaben werden von den zuständi
gen Parteileitungen beschlossen. Die Mitglie
der der Kommissionen und der Volkskon
trollausschüsse werden von den Leitungen 
der Parteiorganisationen der SED und der 
Massenorganisationen vorgeschlagen und je
weils für die Dauer von zwei Jahren in Ver
sammlungen von Kollektiven der Werktäti
gen sowie der Einwohner bzw. in entspre
chenden Vertreterversammlungen gewählt 
(vgl. Ziff. 15—20 Beschluß über die ABI).

Die Organe der ABI haben als Mittel zur 
Erziehung und Veränderung umfassende 
Rechte, die in Ziff. 22—25 des Beschlusses 
über die ABI geregelt sind. Die wichtigsten 
sind:

erstens — das Recht, mündliche oder 
schriftliche Auskünfte und Stellungnahmen 
zu verlangen, Einsicht in Dokumente und 
Unterlagen zu nehmen und schriftliche Ma
terialien anzufordern, die für die Kontrollen 
erforderlich sind;

zweitens — das Recht, Kontrollfeststel- 
lungen mit den Verantwortlichen auszuwer- 
ten und Vorschläge zur Verallgemeinerung 
fortgeschrittener Erfahrungen bzw. zur Be
seitigung festgestellter Mängel zu unterbrei
ten;

drittens — das Recht, bei Feststellung von 
Mißständen und Verletzungen der Gesetz

lichkeit den Verantwortlichen Auflagen zur 
Wiederherstellung der Gesetzlichkeit zu er
teilen und zu verlangen, daß die Schuldigen 
entsprechend den Rechtsvorschriften persön
lich zur Verantwortung gezogen werden. 
Die Verantwortlichen sind verpflichtet, die 
Vorschläge der Organe der ABI sorgfältig 
auszuwerten und die Auflagen unverzüg
lich zu realisieren bzw. deren Durchfüh
rung zu veranlassen. Sie haben darüber die 
Organe der ABI zu informieren;

viertens — Die Komitees der ABI haben 
das Recht, von den zuständigen Organen 
und Einrichtungen zu verlangen, ökonomi
sche und materielle Sanktionen anzuwenden, 
Revisionen und Tiefenprüfungen vorzuneh
men sowie unentgeltlich Gutachten zu er
statten;

fünftens — Die Vorsitzenden der Komi
tees der ABI und die Leiter der Inspektio
nen sind berechtigt, Ordnungsstrafverfahren 
durchzuführen und Ordnungsstrafmaßnah
men auszusprechen, wenn Kontrollen behin
dert oder schuldhaft falsche Angaben ge
macht werden, wenn für die Kontrolle wich
tige Unterlagen zurückgehalten bzw. bei
seite geschafft oder Auflagen der ABI-Or- 
gane nicht oder mangelhaft erfüllt werden;

sechstens — Die Vorsitzenden der Komi
tees der ABI haben das Recht, Maßnahmen 
und Weisungen, die Beschlüssen des Zentral
komitees der SED, Gesetzen der Volkskam
mer, Verordnungen und Beschlüssen des Mi
nisterrates sowie anderen Rechtsvorschrif
ten widersprechen, auszusetzen und von den 
jeweils übergeordneten Leitern deren Auf
hebung zu verlangen. Bei Feststellung von 
Ordnungswidrigkeiten können sie selbstän
dig Ordnungsstrafmaßnahmen entsprechend 
den Rechtsvorschriften aussprechen. Sie 
übergeben bei begründetem Verdacht des 
Vorliegens einer Straftat die Materialien 
den Untersuchungsorganen.
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